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 Veröffentlicht am 21.02.1990

Norm

StGB §53

StGB §56

StPO §494a Abs1 Z4

Rechtssatz

Eine Rückwirkung der Probezeitverlängerung in dem Sinn, daß eine Delinquenz nach Ablauf der ursprünglich

festgesetzten Probezeit und vor Beschlußfassung über die Probezeitverlängerung nachträglich - zum Nachteil des

Angeklagten - als eine während einer Probezeit begangene strafbare Handlung anzusehen wäre, ist dem Gesetz nicht

zu entnehmen.
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